
Uegierungs-Blatt
für das

Großherzogthum
Sachsen-Weimar-Eisenach.

Nummer 15. Weimar. 19. Marz 1834.

Ministerial-Bekanntmachungen.
I. Die im Art. 32 der Verordnung vom 22. Mai 1850 (S. 527 fgd.

des Regierungs-Blattes von demselben Jahre) genannten, mit der Ausstellung
von Gewerbescheinen auf dem Grunde des F. 5 des Gesetzes vom 27. April

1844 beauftragten Gemeindevorstände, werden hierdurch zur Nachachtung dar-
auf aufmerksam gemacht, daß in Gemäßheit der Bestimmung im Art. 18 des

zwischen dem Zollvereine und Oesterreich abgeschlossenen Handels= und Zoll-Ver-
trags vom 19. Februar 1853, denjenigen Fabrikanten und Gewerbetreibenden

aus der Oesterreichschen Monarchie, sowie den ausschlüssig im Dienste Eines
solchen Fabrikanten oder Gewerbetreibenden (nicht mehrerer derselben) stehenden
Reisenden, welche im Großherzogthume bloß für das von ihnen betriebene Ge-

schäft Ankäufe machen oder für dasselbe Bestellungen suchen und nicht Waaren
selbst, sondern nur Muster derselben bei sich führen, gleich den im &amp;. 2 des

oben angezogenen Gesetzes vom 27. April 1844 bezeichneten Angehörigen der

Zollvereins-Staaten, die unentgeltliche Ausstellung der erforderlichen Gewerbe-
scheine und Befreiung von Entrichtung der mittelst des oben erwähnten Gesetzes
eingeführten Gewerbesteuer ebenfalls zu gewähren ist, insofern dieselben mit Le-
gitimationen nach den unten abgedruckten Formularen unter A oder B verse-

hen sind, deren Ausfertigung allen Kaiserlich Königlich Oesterreichschen Bezirks-
ämtern (in Dalmatien den Präturen, im Lombardisch-venetianischen den Di-
strikts-Kommissariaten) und allen, den Statthaltereien oder Kreisbehörden un-

mittelbar untergeordneten Stadt-Magistraten zusteht.
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Dabei wird für die Fabrikanten und Gewerbetreibenden des Großherzog-

thumes zugleich mit bemerkt, daß dieselben, wenn sie in dem Oesterreichschen
Kaiserstaate, selbst oder durch Handelsreisende, welche ausschlüssig im Dienste
Eines solchen Fabrikanten oder Gewerbetreibenden stehen, Bestellungen auf ihre
Waaren suchen oder Einkäufe für ihr Geschäft machen, oder auf Messen und
Jahrmärkten feil halten wollen, zum Behufe der Erlangung von Gewerbe-Frei-
scheinen und vertragsmäßiger Begünstigung hinsichtlich der Meß= und Markt-
Abgaben in Oesterreich ebenfalls mit Zeugnissen der betreffenden Großherzogli-
chen Behörden nach den der Bekanntmachung der vormaligen Großherzoglichen
Landes-Direktion vom 7. Mai 1835 (S. 55 des Regierungs-Blattes) beigefüg-
ten Mustern versehen seyn müssen. ·

Weimar am 25. Februar 1854.

Finanz-Departement des Großherzoglich Süächsischen
Staats-Ministeriums.

G. Thon.

Formular A.

Dem J., welcher als (Woll-Fabrikant) in N. wsg ist, wird hierdurch

behufs seiner Gewerbe-Legitimation bei den einschlägigen Behörden des (Groß-
herzogthumes Sachsen, Königreiches Preußen 2c.) bescheiniget, daß er für sein
vorgedachtes Gewerbe im hiesigen Lande die gesetzlich bestehenden Steuern zu
entrichten hat.

Dieses Zeugniß ist gültig auf Monat,
Ort, Datum, Firma der Behäörde,

Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden.

Formular B.

Dem N., welcher als Handlungs-Commis in Diensten des zu N. eta-

blirten Handelshauses (oder der Fabrik) des Herrn J. stehet, wird hierdurch
behufs seiner Gewerbe-Legitimation bei den einschlägigen Behörden des (Großher=
zogthumes Sachsen, Königreiches Preußen rc.), bescheiniget, daß das eben gedachte
Handlungshaus (die eben gedachte Fabrik, Anstalt) für seinen (ihren) Gewerbe-
betrieb im hiesigen Lande die gesetzlich bestehenden Steuern zu entrichten hat.

Dieses Zeugniß ist gültig auf Monat.
Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden.
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II. Nachdem auf dem Grunde einer unter dem 20. Dezember v. J. zwischen

Hannover und Braunschweig abgeschlossenen Uebereinkunft nachgenannte Herzog-
lich Braunschweigsche Gebietstheile, als:

der Amtsbezirk Tedinghausen, die Ortschaften Bodenburg, Oestrum, Oels-
burg und Ostharingen, die in der Feldmark der Stadt Goslar belegenen
sämmtlichen Enklaven, einschlüssig der an der Grenze vor dem Goslaer

Clausthore, am Eingange des Gosethales befindlichen Fahrenholzschen
Oelmühle, das in der Stadt Goslar belegene Kloster Frankenberg sammt
Zubehör einschlüssig des zwischen Goslar und Oker belegenen, von der

Kommunion-Verwaltung erbaueten Wegegeld-Rezeptur-Gebäudes, der Auer-
hahn und die Ortschaften Duttenstedt, Essinghausen, Meerdorf und der
Herzoglich Braunschweigsche Antheil an Woltorf im Amte Vechelde

hinsichtlich der daselbst zu erhebenden indirekten Abgaben dem Steuer-Systeme
des Königreiches Hannover angeschlossen worden, sind vom 1. Januar d. J. an

1) bei dem Uebergange von Bier und Branntwein aus diesen Gebietsthei-

len nach Preußen und den mit letzteren in Gemeinschaft der Uebergangs-
abgabe von Bier und bezüglich der Branntweinsteuer stehenden Staaten
ebenfalls

von Bier 7  Silbergroschen für den Preußischen Centner,
von Branntwein 6 Thaler für die Preußische Ohm bei 50 Pro-

zent Alkohol nach Tralles,
umgekehrt aber

2) bei dem Uebergange von Branntwein aus Preußen und den mit die-

sem in Branntweinsteuer-Gemeinschaft befindlichen Staaten nach den ge-

dachten Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen
6 Thaler 24 Silbergroschen für die Hannoversche Ohm = 6 Thaler

für die Preußische Ohm bei 50 Prozent nach Tralles,
an Uebergangs-Abgabe zu entrichten.

Von dem unterzeichneten Ministerium wird solches mit Bezugnahme auf
die Bekanntmachung vom 10. v. M. (S. 27 des Regierungs-Blattes) hierdurch

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar am 27. Februar 1854.

Finanz-Departement des Wroßberdogli Sächsfischenl Staats-Ministeriums
G. Thon.
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III. In Folge des unter dem 4. April vorigen Jahres zwischen den bisher
zu dem Zollvereine und den bisher zu dem Steuervereine gehörenden Staaten

abgeschlossenen Vertrages, betreffend die Fortdauer und Erweiterung des Zoll-
und Handels-Vereines (Regierungs-Blatt v. J. 1853, S. 171 —193) und
in Folge des hiernach seit dem 1. Januar dieses Jahres eingetretenen An-
schlusses der Steuervereins-Staaten an den Zollverein werden die betreffenden

Behörden hierdurch zur Nachachtung darauf aufmerksam gemacht, daß die Be-
stimmung im §. 2 des Gesetzes vom 27. April 1844 über die Besteuerung

Fremder, welche im Großherzogthume Handel oder Gewerbe treiben, hinsichtlich
der Befreiung der Vereinsangehörigen von dieser Besteuerung, fortan auch auf
die Unterthanen der Königlich Hannoverschen, der Großherzoglich Oldenburgschen
und der Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Regierungen Anwendung findet, so-
wie, daß diesseitigen Unterthanen, welche im Königreiche Hannover, im Groß-
herzogthume Oldenburg oder im Fürstentbume Schaumburg-Lippe Ankäufe für
ihr Geschäft machen, Bestellungen suchen oder Messen und Märkte besuchen
wollen, die hierzu erforderlichen Legitimationen nach den der Bekanntmachung
vom 7. Mai 1835 (Regierungs-Blatt S. 55) angefügten Formularen 1, 2

und 3 zu ertheilen sind.

Weimar am 4. März 1854.

Finanz-Departement des Großherzoglich Sächfüschen
Staats-Ministeriums.

G. Thon.

IV. Dem Apotheker Max Oskar Dietzsch zu Berka a/J. ist auf Nach-
suchen die Erlaubniß zur Uebernahme und Betreibung einer Agentur der Feuer-
versicherungs-Anstalt Borussia zu Berlin innerhalb der Grenzen des Großher=
zogthumes bis auf Widerruf ertheilt worden.

Weimar am 8. März 1854.

Finanz-Departement des Großherzoglich Sächfischen
Staats-Ministeriums.

G. Thon.
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